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Sehr geehrte Damen uncj Herren,
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Hessisches Min.isterium
für Wlssenschaft und Kunst

Prozessvollmacht zur Vertretung

des Hessischen Ministeriums

Venualtu ngsgericht Kassel

H ESSEN

des Landes Hessen im Geschäftsbereich

für Wissenschaft und Kunst vor dem

I

in dem Rechtsstreit

Verein für Helmatforschung in Vogelsberg .1. Land Hessen

Hiermit wird

derrn Prof. Dr. Andreas Hedwig

prozessvollmacht zur Vertretung des Landes Hessens im Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vor dem Verwaltungsgericht

Gießen in dem Rechtsstreit Verein für Heimatforschung in Vogelsberg .1. Land

Hessen erteilt.

Schriftverkehr und Zustellungen sind an das Hessischen Landesarchiv zu richten.

Die Vollmacht berechtigt auch, im Namen des Landes Hessens Vergleiche auf

Widerruf zu schließen.

Wiesbaden, den J' Mai 2023

Hessisches Ministerium

für Wissenschaft und Kunst

lm Auftrag und Kraft Vollmacht
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In dem Verwaltungsstreitverfahren

Verein für Heimatforschung irn Vogelsberg .1. Land Hessen

4 K877r23.G1

legitimiere ich mich für die Beklagte.

Mit der Übertragung des Rechtsstreits auf eine(n) Einzelrichter(in) bin ich einverstanden,

ebenso mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren.

h Vertahren beantrage ich, das Gericht möge fÜr Recht erkennen:

Die Klage wird kostenpflichtig abgewiesen.

Zur

Beoründunq

erfaube ich mir folgenden Sachvortrag:

t.

Die Klägerin ist ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder sich seit Jahren u.a. mit der

ehemaligen Standesherrschaft Ysenburg-Büdingen beschäftigen. Ein Dauerth ema ist der

Zugang zu den Archiven. Die Klägerin hat sich deswegen seit Jahrzehnten mehrfach u.a.

an die Bekfagte gewandt. Eigentumsverhältnisse und Zugang zu den Archiven waren Ge-

genstand zahlreicher parlamentarischer Anfragen, zuletzt im März und November 2022.

Insoweit wird auf die Anlagen K 1 und K 2 verwiesen.

il.

Zur ehemaligen Standesherrschaft Ysenburg- Büdingen existieren mehrere Archive, zum

einen Haus- bzw. Familienarchive - deren Träger sind (private) Versorgungsstlftungen -



und zum anderen ,,Rentkammerarchive' . Auf letztere bezieht sich die vorliegende Klage.

Die ,,Rentkammer" war eine amtliche Stelle, zuständig hauptsächlich für die Finanzverwal-

tung des Grundherrn, in heutiger Diktion: ,,Teil der öffentlichen Verwaltung". Mit letzter Si-

cherheit weiß die Beklagte nicht einmal, ob die Rentkammerarchive überhaupt noch exis-

tieren, wo sie sich genau und in welchem Zustand sie sich befinden. Es gibt offensichtlich

auch kein Inventar (Verzeichnis), das eine eindeutige Zuordnung des Archivbestandes

zum ,,Gesamtarchiv" - dieses ist Eigentum einer ,,Versorgungsstiftung" und unterliegt fidei-

kommissrechtlichen Beschränkungen - und zum Rentkammerbestand zulässt.

Iil.

Ein Teil der Ysenburg-Büdinger Archive stehen unter Aufsicht des Oberlandesgerichts -

Fideikommissgerichts für Hessen mit Sitz in Kassel-. Der Kläger ist auch dort namentlich

bekannt. Das Gericht stellt in seinem Schreiben vom 22.12.2015 - Anlage B 1 - an Herrn

Prof. Dr. Günther, Hess. Staatskanzlei, fest:

,,... dass alle Archivbestände, die nicht zur Versorgungsstiftung Ysenburg-
Büdingen gehören, nicht fideikommissrechtlich gebunden sein dürften,
sondern den allgemeinen Regeln unterliegen. ...Auch aus meiner Sicht
sind deswegen rnit dem Auflösungsschein vom 11.6.1932 alle Archive, die
nicht (sc.: an die Versorgungsstiftung) übertragen worden sind, freies Ver-
mögen (Fettdruck nicht im Original) geworden...."

,,Freies Vermögen" bedeutet: Vermögen, das keinen staatlichen Beschränkun-

gen unterfiegt und damit als Privatvermögen (des/der Besiuer) zu qualifizieren

ist. Auch das Oberla;rdesgerichUFideikommissgericht Hessen sieht also die

Rentkammerbestände als frei verfügbares Eigentum an.

tv.

Die Sukzession an den ,,Verwaltungsakten" der Rentkammern aus den drei Ysenburg-

Büdinger Linien ist - wie bci maeh anderen Grundherrschaften - verworren und rricht mit

letzter Sicherheit nachzuvollziehen. Es war in der Grundherrschaft Ysenburg-Büdingen

ebenso wie anCernorts wof'l so, dass nach der Mediatisierung durch die Rheinbundakte

vom 12. Juli 1q06 der,,Schlüssel zu den Rentkammern umgedreht" wurde, die Akten am



angestammten Platz im Besitz der Grundeigentümer verblieben und schließfich mehr oder

weniger in Vergessenheit gerieten. Es ist nicht bekannt, ob diese Verwaltungsakten zu ir-

gendeinem Zeitpunkt im Wege der Funktionsnachfolge von einer amtlichen Stelfe im Laufe

der Jahrhunderte jemals herausverlangt worden sind. Es liegen auch keinerlei Anhalts-
punkte dafür vor, dass die Rentkammerarchive (vorsätzlich) unterschlagen worden sind.

V.

An das Land Hessen/Landesarchiv wurde oft appelliert, tätig zu werden und dafür zu sor-

gen, dass die Bestände der Rentkammern cJer Öffenttichkeit zugänglich werden.

Das Land hat hierfür keine Handhabe:

Das hierfür einschlägige Hessische Archivgesetz (HArchivG) vom 13. Oktober 2022

(GVBI. S.493) bestimmt in $ 1(.Zweck urrd Geltungsbereich) Abs. 1 Satz 2:

Es (sc: das Archivgesetz) soll das öffentliche Archivgut als Kulturgut vor
Beschädigung, Verlust, Vernichtung und Zersplitterung schützen und stellt
seine Nutzung sicher. Zugleich soll es die Nachvollziehbarkeit von Verwal-
tltngshandeln gewährleisten, eine authentische Überlieferung zur Geschichte
des Landes Hessen in seiner Vielfalt nachhaltig sichern und sein kulturelles
Erbe bewahren.

Das Archivgesetzbezieht sich ausdrücklich auf das ,,öffentliche" Archivgut. Was ,,öffentli-

ches Archivgut" ist bestimmt S 2 Abs. 4 HArchivG:

Öffentliches Archivgut sind alle Unterlagen der jeweiligen anbietungs-
pflichtigen Stellen sowie ihrer Rechts- und Funxtionsvorgänger,
1. für die das öffentiiche Archiv die Archivriüriigkeit festgestellt hat,
2. die einenr öffentlichen Archiv übergeben wurden und
3. die vom jeweiligen Archiv zu Archivgut un'gewidmet wurden

Seit Jahrhunderten sind die Rentkammerarchive der drei Ysenburg-Büdinger Linien ,,Birs-

tein", ,,Meerholz" und ,,Wächtersbach" unstreitig im Besitz der Familie der zu Ysenburg-

Büdingen. Die (private) Familie zu Ysenburg gehört weder zu den ,,anbietungspflichtigen

Stellen" nach $ 2 Abs. 4 HArchivG noch stehen die Rentkammerarchive im Eigentum einer

privaten Stiftung (vgl. 2 Abs. 7 HArchivG).



Die hochkompfexe Rechtslage der Sukzession an den Eigentumsverhältnissen für die

Rentkammerbestände über die Jahrhunderte ist in der 2017 veröffentlichen ,,Fallstudie"

von Prof. Dr. Herbert Günther, Leiter der Abteilung Recht und Verfassung in der hessi-

schen Staatskanzlei a.D., aufgearbeitet worden. Das Ergebnis seiner Recherchen ist in

den Schriften des Hess. Staatsarchivs Marburg, Band 34 veröffentlicht worden. Darin

kommt der Verfassungsrechtler Dr. Günther zu folgendem Ergebnis (S. 66f):

,,Gegenwärtig befindet sich dieses Registraturgut im als gutgläubig zu
vermutenden Eigentum von Mitgliedern der fürstlichen Famifie Ysenburg-
Büdingen. Unter der Geltung des Grundgesetzes haben sie im Wege der
Ersitzung unbelastetes Eigentum daran erworben mit der Folge, dass
Hessen das ihm im Wege der Funktionsnachfolge ursprünglich zugefal-
lene Eigentum verforen hat."

vil.

Eine allgemein gültige Einwirkungspflicht wie sie der Kläger vorträgt, gibt es im öffentli-

chen Recht nicht. Eine solche ist lediglich in Teilbereichen anerkannt (2.B. bei juristischen

Personen des Privatrechts in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft). Es sei aber darauf hinge-

wiesen, dass es zahlreiche Versuche des Landes gegeben hal, das Gespräch mit Vertre-

tern der Familie Ysenburg-Büdingen über die Nutzung und die Zukunft aller Archive zu su-

chen. Alle Versuche des heutigen Landesarchivs blieben erfolglos, ebensc Initiativen des

Hess. Ministeriums fur Wissenschaft und Ki,nst, in dieser komplexen Gemengelage zu

vermitteln.

vlll.

Der geltend gemachte Auskunftsanspruch lässt sich nicht auf $ 80 Abs. 1 HDSiG gründen.

Denn dieser richtet sich ausweislich des Normtextes an ,,öffentliche Stellen." Die Rentkam-

merarchive sind aber Privateigentum. Das in Bezug genommene Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts (1BvR ß7e!13) ist nicht einschlägig. Es betrifft zum einen einen anderen

Sachverhalt ,;nd vermag zum anderen auch sonst das Klagebegehren nicht zu begründen,

wenn das Bundesverfassungsgericht (Rdz. 22f) avsführt:
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Rechtsprechung und Lehre verstehen den Anspruch auf Informationszu-

gang nach g 1 Abs._1 t.Ft ;ts grundsätzlich begrenzt auf die bei den Infor-

mationspflichtigen stellenuorf,anoenen Informätionen Das lnformati-

onszugangsrecht so* nicht ars Mitterlenutzt werden können, die Behör-

den zur Erhebung von Informationen"zu veranrassen. ..... Insbesondere

erstreckt sich der lnformations,,g'ngttnspruclr. u-on vornherein nicht auf

Dokumente, die eine oorumentationsiilichiige stelle für die Erfüllung ihrer

Aufgaben *.' beschaffe;r könnte oder auc-h müsste, sich aber nicht be-

schafft hat. .'.."

Die Bekragte ist aus rechilichen und tatsächrichen Gründen nicht einmal in der

Lage,diemitderKlagebegehrtenInventarezubeschaffen.

rx.

Theoretisch denkt die Beklagte ciaran, dem/den Eigentümer(n) bzw' den Berech-

tigten der Rentkammera'chive Inin dresem Verfahren den Streit zu verkünden'
l,l9tgll vvr r\v'

Auch dies ist aus tatsächrichen Gründen nrcht möglich, da das Land über keine

belastbaren Erkenntnisse über die farnilieninternen Eigentumsverhältntsse ver-

fügt noch Möglichkeiten hat' diese zu erlangen'

X.

Die Bektagte greift gerne cien Vorschrag der Geriehtsverwattung auf' einen Güte-

versuch durchzuführen und regt an, in dieses Mediationsverfahren auch die be-

trotfenen Eigentüm er der Rentkammerarchive nri*. einzubeziehen' um die seit

nrindestens einem Jahrzehnt bestehenden unstimrnigkeiten zu beseitigen und

eine für alle seiten akzeptable Lösung zu suchen und zu finden'

lm Auftrag und in Vollmachl,: i-1

Die Akte wird
gesondert übersandt'


